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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Umwelt erarbeitet derzeit 
Strukturperspektiven für Infrastruktur und Raumordnung.  
 
Die Strukturperspektiven entwickeln ein Gesamtbild der Infrastruktur- und 
Raumordnungspolitik für das Königreich der Niederlande und bilden die 
Grundlagen für die aktuelle und zukünftige Reichspolitik. 
 
Die Strukturperspektive Rohrleitungen ist ein Perspektivpapier der Regierung, in 
dem es darum geht, wo in den kommenden 20 bis 30 Jahren Raum für den Bau 
von Rohrleitungen reserviert werden soll. Dabei handelt es sich um  unterirdische 
Rohrleitungen für den Transport von Erdgas, Erdölprodukten und Chemikalilen, 
möglicherweise auch CO2 innerhalb der Reichsgrenzen mit Übergabepunkten 
nach Belgien und Deutschland. In der Strukturperspektive wird die 
Hauptverbindungsstruktur festgelegt. Zukünftige Planungen von 
Rohrfernleitungen müssen die zeichnerisch dargestellten Korridore beachten. 
Konkrete Planungen für neue Rohrleitungsprojekte sind nach Auskunft des 
zuständigen Ministeriums zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt. 
 
Vom 13. Juli bis zum 23. August lagen in Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen der Entwurf der Strukturperspektive Rohrleitungen und der Bericht zur 
Strategischen Umweltprüfung in elektronischer Form zur Einsicht aus.  
 
Auf Veranlassung der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen und des 
niederländischen Reichsministeriums für Infrastruktur und Umwelt hat die 
Bezirksregierung die Kreise und Gemeinden, die an der Grenze mit dem 
Königreich der Niederlande unmittelbar durch Übergabepunkte betroffen sind, 
beteiligt. Die Bezirksregierung hat im Rahmen dieser Beteiligung, die in der 
Anlage beiliegende Stellungnahme an die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen und 
das niederländische Reichsministerium für Infrastruktur und Umwelt abgegeben. 
 
In der Strukturperspektive Infrastruktur und Raumordnung stellt die 
niederländische Regierung ihre Infrastruktur- und Raumordnungspolitik bis zum 
Jahre 2040 vor. Gleichzeitig bildet diese Strukturperspektive den Rahmen für 
Entscheidungen, die die Regierung im Zeitraum bis 2028 treffen will, um die 
raumwirtschaftliche Struktur der Niederlande zu stärken, die Niederlande 
wettbewerbsfähig, gut erreichbar, lebenswert und sicher zu machen. Die 
Strukturperspektive Rohrleitungen ist integraler Bestandteil der 
Strukturperspektive Infrastruktur und Raumordnung. 
 
 

 Seite 
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Anlagen: 
o Entwurf Strukturperspektive Rohrleitungen mit Übergabepunkten (Zusammenfassung 
       in Deutsch)  
o Anschreiben des niederländischen Reichsministeriums für Infrastruktur und Umwelt 
o Stellungnahme der Bezirksregierung 
o Entwurf Strukturperspektive Infrastruktur und Raumordnung und Umweltbericht  
      (Zusammenfassung in Deutsch)  
o Stellungnahme der Bezirksregierung 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung 
- Fortsetzung -: 
 
 
Grenzüberschreitende Auswirkungen sind aufgrund des eher programmatischen 
Charakters der Strukturperspektive Infrastruktur und Raumordnung zunächst nicht 
zu erwarten. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich auf der Projektebene 
grenzüberschreitende Auswirkungen ergeben. 
 
Die nordrhein-westfälischen Kreise und Gemeinden, die an der Grenze zum    
Königreich der Niederlande unmittelbar oder innerhalb eines Radius von 5 km 
liegen, sowie die kommunalen Spitzenverbände sind von der Staatskanzlei    
Nordrhein-Westfalen informiert worden. Die Staatskanzlei hat den Regionalräten 
ebenfalls die Möglichkeit zur Stellungnahme möglichst bis zum 30. August 2011 
eingeräumt. Die Fraktionsgeschäftsführer wurden über diese Möglichkeit     
informiert und haben in Übereinstimmung mit der Regionalplanungsbehörde eine 
gesonderte Stellungnahme des Regionalrates für entbehrlich gehalten. 
 
In den Niederlanden erfolgte  zu der Strukturperspektive vom 3. August bis     
zum 13. September 2011 eine öffentliche Auslegung. Die Bezirksregierung    
Düsseldorf hat hierzu die in der Anlage beiliegende Stellungnahme an die    
Staatskanzlei  Nordrhein-Westfalen abgegeben. Das Land Nordrhein-Westfalen 
beabsichtigt eine zusammenfassende Stellungnahme gegenüber dem Königreich 
der Niederlande abzugeben. 
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Zusammenfassung  
 
Ziel  
Die Strukturvision Rohrleitungen (Structuurvisie Buisleidingen) ist ein Perspektivpapier der Regierung, 
in dem es darum geht, wie in den kommenden 20 bis 30 Jahren Raum für den Bau von Rohrleitungen 
für den Transport gefährlicher Stoffe reserviert werden soll. Dabei handelt es sich um unterirdische 
Rohrleitungen für den Transport von Erdgas, Erdölprodukten und Chemikalien über die Provinz- und 
oft auch Landesgrenzen hinweg. In der Strukturvision ist eine Hauptverbindungsstruktur festgelegt. 
Entlang dieser Verbindungen müssen Flächen reserviert werden, damit Rohrleitungstransporte von 
nationalem Interesse auch in Zukunft ungehindert stattfinden können.  
Die Strukturvision Rohrleitungen ersetzt das frühere Strukturprogramm Rohrleitungen 
(Structuurschema Buisleidingen) aus dem Jahr 1985.  
 
Das Ziel dieser Strukturvision ist auch in der Strukturvision Infrastruktur und Raumordnung 
(Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte) niedergelegt, die die Regierung im Rahmen der 
Aktualisierung und Dezentralisierung der Raumordnungs- und Mobilitätspolitik vorgelegt hat.  
 
In der Strukturvision Rohrleitungen wird näher auf die Maßnahmen eingegangen, die in den 
vergangenen Jahren in Bezug auf den Transport von Gefahrstoffen durch Rohrleitungen entwickelt 
worden sind. Existierende oder neue Leitungen, die nicht innerhalb der ausgewiesenen 
Geländestreifen verlegt sind oder werden, müssen von den Gemeinden aufgrund der Verordnung 
über die externe Sicherheit von Rohrleitungen (Besluit externe veiligheid buisleidingen/Bevb) mit 
einem zusätzlichen Sperrstreifen in einer Breite von 5 m beiderseits der Leitung in den 
Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Im Übrigen ist aufgrund dieser Verordnung bei allen 
Leitungen die für Gefahrstoffleitungen geltende Risikonormierung zu berücksichtigen.  
 
Marktaussichten  
Aufgrund von Studien und Marktsondierungen, die im Auftrag der Wirtschaft durchgeführt wurden, ist 
zu erwarten, dass in den kommenden 20 bis 30 Jahren zusätzliche Transportleitungen angelegt 
werden müssen. Zurzeit sind in den Niederlanden bereits 18 000 km Rohrleitungen für Gefahrstoffe 
verlegt. Im umfangreichsten Szenario ist mit einer Zunahme von ungefähr 4000 km zu rechnen. Dabei 
wird es vor allem um den Transport von Erdgas gehen. Die Entwicklungen auf dem Gebiet des 
Transports von Erdöl, Erdölprodukten und Chemikalien lassen sich weniger präzise vorhersagen, aber 
angesichts der Bedeutung dieser Transporte muss auch in diesen Segmenten mit einem Wachstum 
gerechnet werden.  
Die Rohrleitungstransporte werden nicht überall auf dieselbe Weise und im selben Umfang 
zunehmen. Bei den Transporten in und aus Richtung Nord-Niederlande wird es vor allem um Erdgas 
gehen. Zwischen der Hafen- und Industrieregion Eemshaven/Delfzijl und Deutschland können auch 
noch andere Stoffe transportiert werden. Mit Blick auf die Reservierung der benötigten Flächen 
rechnet man mit der Anlage von vier neuen Leitungen auf den Verbindungen zwischen Groningen und 
der Provinz Nordholland einerseits und Groningen-Rijnmond und dem Süden der Niederlande 
einschließlich der Weiterführung nach Belgien und Deutschland andererseits. Durch diese Leitungen 
sollen ausschließlich gasförmige Stoffe (vor allem Erdgas) befördert werden.  
Für den Süden der Niederlande wird in der Räumlichen Hauptstruktur (Ruimtelijke hoofdstructuur) 
davon ausgegangen, dass neue Leitungen für Chemikalien, Erdöl und Erdölprodukte sowie 
Erdgasleitungen und möglicherweise auch CO2-Leitungen (zu Speichern unter dem Meeresboden) 
angelegt werden. Voraussichtlich wird es sich um vier bis acht Leitungen handeln, insbesondere auf 
den Verbindungen zwischen Rotterdam-Rijnmond und dem Ruhrgebiet mit Abzweigungen nach 
Limburg und zwischen Rotterdam-Rijnmond und Antwerpen mit Abzweigungen in die Provinz 
Seeland.  
 
Problemanalyse  
In der Zukunft wird der Bedarf an Rohrleitungen vermutlich weiter steigen. Der Ausbau der 
Rohrleitungstransporte gilt als wichtige Voraussetzung für die Wirtschaftsentwicklung und die 
Energieversorgung in den Niederlanden und Europa. Der Zugang zu internationalen Transportnetzen 
ist einer der Faktoren, die den Standort Niederlande für große Unternehmen attraktiv machen. Auch 
die Strategie der Niederlande, Drehscheibe des europäischen Erdgastransports zu sein, spielt hierbei 
eine Rolle. Dazu bedarf es sowohl in den Niederlanden als auch in den Nachbarländern einer 
Erweiterung der Erdgasinfrastruktur.  
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Für die raumordnerische Entwicklung der Niederlande ist es wichtig, stärker als bisher den künftigen 
Bau weiterer Rohrleitungen einzukalkulieren. Schon heute ist es oft schwierig, Raum für die Verlegung 
neuer Leitungen zu finden. Die Reservierung von Flächen soll gewährleisten, dass auch noch in 20 
bis 30 Jahren durchgehende Verbindungen zwischen Hafen- und Industriegebieten in den 
Niederlanden und im Ausland realisiert werden können, damit die Belieferung der Hafen- und 
Industriecluster im In- und Ausland mit Energie, Rohstoffen und Chemikalien auch für die Zukunft 
sichergestellt ist.  
 
Den Niederlanden geht es darum, ihre führende Position im internationalen Transport von Erdgas, 
Erdöl, Erdölprodukten und Chemikalien langfristig zu sichern. Sowohl die Energieversorgung als auch 
die Wirtschaft sind auf ein gut funktionierendes Rohrleitungssystem angewiesen.  
Es liegt im gesellschaftlichen Interesse, dass das heutige Rohrleitungsnetz gut unterhalten wird und 
dass genügend Raum für künftige Erweiterungen des Netzes zur Verfügung steht.  
 
Nationales Interesse  
Für die Regierung ist die Reservierung von Raum für Rohrleitungen Bestandteil einer guten 
Raumordnungspolitik und von nationaler Bedeutung. Sie ist in der Regel nicht selbst Auftraggeber, hat 
aber die Aufgabe, Rahmenbedingungen und Normen festzulegen. Außerdem spielt sie eine Rolle bei 
der Planung des über die lokalen und regionalen Grenzen hinausgehenden Hauptnetzwerks.  
Schon jetzt ist es in bestimmten Gebieten innerhalb der Niederlande schwierig, geeignete Trassen für 
die Leitungsverlegung zu finden, und mit dem zunehmenden Raummangel wird sich die Lage noch 
weiter verschärfen. Darum will die Regierung Raum für künftige Rohrleitungen für den Transport 
gefährlicher Stoffe reservieren. Die vorliegende Strukturvision enthält eine Perspektivenkarte, in die 
die für die Leitungsverlegung frei zu haltenden Geländestreifen eingezeichnet sind.  
 
Perspektivenkarte  
Die Perspektivenkarte (Visiekaart) zeigt, wo Raum für die Verlegung neuer Rohrleitungen für den 
Transport von Erdgas, Erdöl, Erdölprodukten und Chemikalien reserviert wird. Diese Trassen wurden 
unter sorgfältiger Abwägung des Bedarfs an Verbindungen von nationaler Bedeutung, des 
verfügbaren Raums und der im Rahmen einer strategischen Umweltprüfung ermittelten 
Umweltauswirkungen festgelegt. Die Perspektivenkarte wurde nach eingehenden Beratungen mit den 
Provinzen, den Gemeinden und den beteiligten Wirtschaftsunternehmen erstellt.  
 



Entwurf der Strukturvision Rohrleitungen, 10. Mai 2011 

 3 

 

 
Abbildung 0 Perspektivenkarte mit Rohrleitungstrassen und Provinzgrenzen in den Niederlanden  
 
Für die wichtigsten Hauptverbindungen zwischen Hafen- und Industrieclustern im In- und Ausland 
wurden Trassen ausgewählt, die so wenig wie möglich mit anderen Interessen in Konflikt stehen und 
einen möglichst geringen Flächenverbrauch gewährleisten. Diese Geländestreifen sind grundsätzlich 
70 Meter breit, können gegebenenfalls aber auch schmaler ausgeführt werden.  
 
Grundsätze der Strukturvision Rohrleitungen  
Die Strukturvision basiert auf zehn Grundsätzen:  
1. Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Rohrleitungsnetz  
2. Sparsamer Umgang mit den verfügbaren Flächen  
3. Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umgebung  
4. Nur Leitungen von nationaler oder internationaler Bedeutung  
5. Nur Leitungen für den Transport von Gefahrstoffen  
6. Verlegung ausschließlich innerhalb der ausgewiesenen Geländestreifen  
7. Nutzung der vorhandenen Verbindungen ins Ausland  
8. Keine Grundstückserwerbe  
9. Das Reich fungiert nicht selbst als Auftraggeber für die Verlegung von Rohrleitungen  
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10. Verankerung der ausgewiesenen Rohrleitungstrassen in Flächennutzungsplänen  
 
Im Interesse einer sparsamen Flächennutzung werden neue Rohrleitungen so weit wie möglich mit 
bereits vorhandenen Rohrleitungen gebündelt. Außerdem erfolgt die Ausweisung der Risikozonen im 
Umfeld neuer Leitungen nach Möglichkeit innerhalb der ausgewiesenen Geländestreifen, soweit dies 
angesichts der Art der betreffenden Stoffe oder der Kombination der Leitungen für verschiedene 
Stoffe vertretbar ist.  
 
Das Bündelungsprinzip spielte bei der Festlegung der Leitungstrassen eine maßgebliche Rolle. So 
kann ein unnötiger Flächenverbrauch verhindert werden. Abweichungen hiervon sind nur gestattet, 
wenn es keine andere Möglichkeit gibt und wenn der Minister sie genehmigt hat.  
 
Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist die Vermeidung negativer Folgen für die Umgebung, indem bei 
der Auswahl der Trassen darauf geachtet wird, dass andere Interessen möglichst wenig beeinträchtigt 
werden. Dies wurde in eingehenden Beratungen mit Provinzen und Gemeinden sichergestellt.  
 
Darüber hinaus wurde festgelegt, dass innerhalb der Trassen ausschließlich Gefahrstoffleitungen von 
nationalem Interesse verlegt werden dürfen. Dabei handelt es sich um Leitungen für Ferntransporte, 
bei denen oft auch Provinzgrenzen oder die Landesgrenze überschritten werden. Regionale 
Rohrleitungen und Leitungen für nicht gefährliche Stoffe (Trinkwasser, Abwasser usw.) werden nicht 
innerhalb der reservierten Flächen verlegt, da sonst der Raum für die Leitungen, für die diese Flächen 
bestimmt sind, doch wieder zu knapp werden könnte. Selbstverständlich muss danach gestrebt 
werden, die Leitungstrassen von nationalem und regionalem Interesse weitestmöglich aufeinander 
abzustimmen.  
 
Leitungen von nationalem Interesse müssen grundsätzlich innerhalb der reservierten Flächen verlegt 
werden, damit einerseits kein unnötiger Raum freigehalten wird und andererseits eine Zerschneidung 
des Raums außerhalb der Leitungstrassen vermieden wird. Es wird jedoch nicht in jedem Fall möglich 
sein, Leitungen von nationalem Interesse vollständig innerhalb der reservierten Trassen zu verlegen. 
Beispielsweise dann nicht, wenn Anschlüsse zu Orten außerhalb der ausgewiesenen Flächen 
realisiert werden müssen, aber auch bei neuen, unabhängigen Rohrleitungen, wenn �± in 
Ausnahmefällen �± neue Erkenntnisse dazu Anlass geben.  
 
Auch den existierenden Anbindungen an ausländische Netze wurde Rechnung getragen. Viele davon 
wurden in die Strukturvision übernommen, einige wurden gestrichen und einige kamen neu hinzu.  
Als letzter wichtiger Grundsatz gilt, dass die ausgewiesenen Rohrleitungstrassen in 
Flächennutzungsplänen verankert werden müssen. Damit geht das Reich einen Schritt weiter als mit 
dem früheren Strukturprogramm Rohrleitungen, in dem dies nicht vorgeschrieben war. Die wichtigsten 
Gründe für diese neue Bestimmung sind der zunehmende Raummangel und der Wunsch, die 
Verfahren, die vor der Anlage neuer Rohrleitungen durchlaufen werden müssen, zu beschleunigen.  
 
Externe Sicherheit  
An allen Standorten, an denen genügend Raum zur Verfügung steht, wird eine Trassenbreite von 70 
Metern angesetzt. Dadurch ist es im Prinzip möglich, fast im gesamten Netz sechs bis acht neue 
Leitungen anzulegen, deren Abstand untereinander von Mittellinie zu Mittellinie und unter 
Berücksichtigung bereits vorhandener Leitungen fünf bis sieben Meter beträgt. Die Trassenbreite 
entspricht derjenigen aus dem Strukturprogramm Rohrleitungen aus dem Jahr 1985, exklusive einer 
Sicherheitszone von 55 Meter beiderseits der Trasse. Ein großer Teil der neu reservierten 
Geländestreifen verläuft entlang von Trassen, die bereits mit dem Strukturprogramm Rohrleitungen 
aus dem Jahr 1985 reserviert wurden. In der Praxis wird sich eine Geländebreite von 70 Metern nicht 
überall realisieren lassen; in diesen Fällen ist auch eine schmalere Ausführung möglich (z. B. 30 oder 
40 Meter). Das kann bedeuten, dass Leitungen in geringerem Abstand untereinander verlegt werden 
müssen, wodurch sich die Bau- und Betriebskosten erhöhen. Darum gilt: so breit wie möglich, so 
schmal wie nötig.  
 
Bei neuen Leitungen darf der Grenzwert für das lokale Risiko (plaatsgebonden risico/PR) aufgrund der 
Verordnung über die externe Sicherheit von Rohrleitungen (Besluit externe veiligheid 
buisleidingen/Bevb) außerhalb des für die Leitungsverlegung ausgewiesenen Geländestreifens im 
Prinzip nicht überschritten werden. Die Risikokontur, innerhalb deren ein ortsgebundenes Risiko von 
PR 10-6

 
pro Jahr besteht, bleibt also für diese neuen Leitungen innerhalb des 70 m breiten 
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Geländestreifens. Dies ist ein signifikanter Unterschied gegenüber dem früheren Strukturprogramm 
Rohrleitungen, das beiderseits des 70 Meter breiten Streifens noch eine zusätzliche Zone von 55 
Metern vorsah, in der keine sicherheitsempfindlichen Gebäude errichtet werden durften.  
Indem der indirekte Flächenverbrauch durch die Rohrleitungen innerhalb der Geländestreifen 
begrenzt wird, ist diese zusätzliche Sperrzone nicht mehr erforderlich. Der Notwendigkeit der 
Begrenzung des indirekten Flächenverbrauchs kann in der Regel schon beim Entwurf und Bau einer 
neuen Rohrleitung Rechnung getragen werden.  
 
Was das Gruppenrisiko (groepsrisico/GR) betrifft, so erstreckt sich der Einflussbereich auch auf 
Bereiche außerhalb des ausgewiesenen Geländestreifens. Innerhalb dieses Einflussbereichs gelten 
bestimmte Beschränkungen, auch in Bezug auf die Zahl der Personen, die sich dort aufhalten dürfen. 
Die strengsten Beschränkungen gelten in der Zone, in der die Letalität 100 % beträgt. Bei der 
raumordnerischen Gestaltung und bei der Bebauung des außerhalb des ausgewiesenen 
Geländestreifens liegenden Teils des Einflussbereichs müssen diese Beschränkungen berücksichtigt 
werden. Die für die Raumordnung zuständige Behörde ist aufgrund der Verordnung über die externe 
Sicherheit von Rohrleitungen (Besluit externe veiligheid buisleidingen/Bevb) für die Bewertung des 
Gruppenrisikos raumwirksamer Entwicklungen verantwortlich und muss darüber auch Rechenschaft 
ablegen. Wenn es sich um noch nicht in Anspruch genommene Leitungstrassen handelt, wird der 
betreffenden Kommunalbehörde empfohlen, sich auf den möglichen Bau einer neuen 
Gefahrstoffleitung einzustellen.  
 
Die Kontrolle und Eliminierung von Domino-Effekten erfolgt in erster Linie im Rahmen des 
Konstruktionsentwurfs, nämlich durch Einplanung ausreichender Abstände und Rohrwandstärken 
sowie durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen. Bei bereits vorhandenen Rohrleitungen, die in einem 
schmalen Streifen mit geringem gegenseitigem Abstand verlegt wurden, ist ein inhärenter, sicherer 
konstruktiver Entwurf in der Regel nicht mehr möglich. In solchen Fällen müssen geeignete 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, wobei meistens nur noch Maßnahmen zur Vermeidung von 
Lecks oder anderen Beschädigungen der Rohrleitung in Frage kommen.  
 
Verwaltung der ausgewiesenen Geländestreifen  
Die Art der Verwaltung hängt von der Situation und den notwendigen Risikominderungsmaßnahmen 
ab. Darum ist es wichtig zu untersuchen, wie die Verwaltung und der Betrieb der Rohrleitungen unter 
Berücksichtigung der spezifischen Situation vor Ort auf eine für die Gesellschaft akzeptable und auf 
kosteneffiziente Weise organisiert werden können. Das staatliche Wasserwirtschafts- und 
Verkehrsbauamt (Rijkswaterstaat) wird in Zusammenarbeit mit dem Verband der niederländischen 
Leitungsbetreiber (Vereniging van Leidingeigenaren in Nederlande/VELIN) die Initiative für eine 
entsprechende Untersuchung ergreifen.  
 
Realisierung  
Die Verordnung Allgemeine Raumordnungsbestimmungen (Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening) wird um eine neue Bestimmung ergänzt, nach der die Gemeinden verpflichtet sind, bei der 
Erstellung oder Änderung von Flächennutzungsplänen die für Rohrleitungen zu reservierenden 
Geländestreifen zu berücksichtigen. Sie brauchen die betreffenden Flächen nicht für diesen Zweck 
auszuweisen, sondern sie dürfen sie nur nicht für anderweitige Nutzungen verwenden. Bereits 
bestehende Flächennutzungen werden von dem Beschluss also nicht berührt. Für die zu 
reservierenden Geländestreifen gelten jedoch nähere Vorschriften, vor allem in Bezug auf die 
Realisierung von Projekten, die den Bau neuer Rohrleitungen behindern können.  
Die Gemeinden erhalten Gelegenheit, innerhalb von fünf Jahren im Umkreis von höchstens 250 
Metern um den vom Reich vorgesehenen Geländestreifen eine andere Trasse anzuweisen, wenn 
diese mit aktuellen oder künftigen raumordnerischen Gegebenheiten besser vereinbar ist. Die neue 
Trasse muss dann aber so gewählt werden, dass möglichst keine Gefahr von Planungsschäden 
besteht.  
Außerhalb der nationalen, für Rohrleitungen vorgesehenen Geländestreifen dürfen �± von 
Ausnahmesituationen einmal abgesehen �± keine Gefahrstoffleitungen von nationalem Interesse 
verlegt werden. Eine Ausnahmesituation kann dann vorliegen, wenn Leitungen außerhalb und 
innerhalb des ausgewiesenen Geländestreifens miteinander verbunden werden oder bestehende 
Leitungen ausgetauscht werden müssen. Aus anderen Gründen kann nur in gut begründeten Fällen 
von der Trasse abgewichen werden. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Um welt arbeitet derzeit eine 
Strukturvision Rohrleitungen aus, mit der Flächen für künftige Rohrleitungen für 
den Transport gefährlicher Stoffe reserviert werden soll en. Darin wird eine 
Hauptstruktur von Flächen (Geländestreifen) definiert,  die in den kommenden 25 
bis 30 Jahren als Trassen für Rohrleitungen für den Tr ansport von Gefahrstoffen 
zur Verfügung stehen sollen. Diese ausgewiesenen Flächen b ieten Raum für die 
Verlegung von Rohrleitungen für Erdgas, Erdölprodukt e und Chemikalien. In 
vielen dieser Geländestreifen liegen bereits eine oder  mehrere Rohrleitungen. In 
der Zukunft können hier noch weitere Leitungen verl egt werden. 
 
Wenn auf einer in der Strukturvision vorgesehenen Tra sse eine Rohrleitung bis zur 
Landesgrenze verlegt wird, muss gewährleistet sein, dass si e auch tatsächlich im 
Ausland weitergeführt werden kann.  
 
Umgekehrt muss sichergestellt sein, dass Leitungen, die in  einem Nachbarland 
angelegt werden, an das in der Strukturvision defini erte räumliche Verbundsystem 
der Niederlande angeschlossen werden können (an den in d er Strukturvision 
benannten Grenzübergangsstellen).  
 
Beige fü gt  sind (pdf): 
-  Bekanntmachung  
-  Zusammenfassung Entwurf Strukturvision Rohrleitungen 
-  Zusammenfassung Umweltbericht Strukturvision Rohrleitung en 
 
Die Karten (pdf) mit den Grenzübergangsstellen sind dig ital zu erhalten über: 
-  https://filetransfer.minvrom.nl/cgi-bin/viewextern/file s.cgi?dir=qIFLTopQi .  
 
Ich bitte Sie, zu dieser Strukturvision Stellung zu ne hmen. Das elektronische 
Stellungnahmeformular finden Sie auf der Website des Zentrums für 
Öffentlichkeitsbeteiligung (Centrum Publieksparticipatie ; www.centrumpp.nl ) 
unter »projecten« (Projekte) und »actuele zienswijzepr ocedures« (aktuelle 
Beteiligungsverfahren).  
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Schriftliche Stellungnahmen können gesandt werden an d as niederländische 
Zentrum für Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Anschrift la utet: 
Centrum Publieksparticipatie , Ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen , Postbus 
30316 , 2500 GH Den Haag , Niederlande. 
 
Die Stellungnahmefrist ist ab 13 . Juli bis 23 . August 2011 . 
 
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden zwei Websites. 
o Auf www.centrumpp.nl  finden Sie die digitale Dokumenten (Strukturvision und 

Umweltbericht), u.a. in Deutsch: Zusammenfassung Struktu rvision 
Rohrleitungen; Zusammenfassung Umweltbericht; und die Bekanntmachung.  

o Nähere Informationen zu den einzelnen Grenzübergangsst ellen finden Sie auf 
www.ruimtelijkeplannen.nl . Hier können Sie sich im Detail die Lage der 
Grenzübergangsstellen anzeigen lassen.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
 
 
 
 
Bas Weenink 
Projektleiter Strukturvision Rohrleitungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Bekanntmachung 
Zusammenfassung Entwurf Strukturvision Rohrleitungen 
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Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf zur S trukturvision 
Rohrleitungen des niederländischen Ministeriums für  Infrastruktur  
(Schreiben des Ministerie van Infrastructuuer en Milieu vom 24.06.2011; 
LOK/2011048493)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die wesentliche Betroffenheit des Regierungsbezirks Düsseldorf aus der 
Strukturvision Rohrleitungen ergibt sich aus dem seitens der 
Niederlande angestrebten Prinzip der Festlegung von Übergabepunkten 
und dann aus den konkreten Übergabeorten. Der Regierungsbezirk ist 
dabei von folgenden derzeit anvisierten Übergabepunkten an der 
niederländischen Grenze betroffen:  
- Grenzübergangspunkt “Zevenaar – Elten” (Erdgas) 
- Grenzübergangspunkt „Tegelen – Kaldenkirchen“ (alle 

leitungsfähigen Stoffe) 
 
Nachfolgend wird zu dieser Thematik im Hinblick auf die Betroffenheit 
der verschiedenen von der Bezirksregierung Düsseldorf zu vertretenen 
Belange Stellung bezogen. Folgende Punkte sind dabei von zentraler 
Bedeutung und werden daher vorweg betont:  
 
Zunächst einmal sind die bisher vorgesehenen Übergangspunkte im 
Hinblick auf die Restriktionen auf deutscher Seite zum Teil kritisch zu 
bewerten. Aufgrund der Planungs- und Prüfsystematik auf deutscher 
Seite können derzeit aber auch keine Festlegung von Trassen „auf 
Vorrat“ analog dem angestrebten niederländischen System vorgesehen 
werden, die sich mit der Strukturvision im Sinne einer Optimierung 
verbindlich abstimmen ließen. Daher müssen die am Ende ggf. in der 
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Strukturvision vorgesehenen Übergangspunkte zwingen d flexibel 
bleiben , d.h. es muss auch die Möglichkeit eines Grenzübergangs an 
anderer Stelle geben, wenn dies aufgrund von Restriktionen auf 
deutscher Seite erforderlich ist.  
 
Es wird darum gebeten, dies entsprechend in der End fassung der 
Strukturversion festzulegen.  
 
Regionalentwicklung (Dezernat 32)  
Im Gegensatz zur früheren Praxis beim Gebietsentwicklungsplan „GEP 
86“ gibt es im derzeit rechtsverbindlichen Regionalplan Düsseldorf „GEP 
99“ – wie in allen Regionalplänen in NRW – keine Leitungsdarstellungen 
als räumliche Korridore in Form von Zielen der Raumordnung mehr. Die 
Verträglichkeit von Leitungsvorhaben wird in Abhängigkeit von den 
konkreten Leitungsverfahren in Raumordnungsverfahren (ROV) geprüft, 
dessen Ergebnis dann in den weiteren Verfahren zu berücksichtigen ist. 
 
Eine Festlegung, welche neuen Leitungen für welche Produkte an 
welchem Übergangspunkt auf deutscher Seite fortgeführt werden 
können, kann daher von hiesiger Seite aus auf Basis des Regionalplans 
raumordnerisch nicht vorweg abschließend beurteilt werden, sondern 
müsste nach der heutigen Rechtslage in Raumordnungsverfahren 
geprüft werden. Das Raumordnungsgesetz (ROG) sieht aber nur 
anlassbezogene ROV vor, die auf Antrag des jeweiligen 
Vorhabenträgers durchgeführt werden. Das Ergebnis eines ROV, die 
„Raumordnerische Beurteilung“, ist dabei ohnehin nur fünf Jahre gültig. 
Danach kann sie nach einer Prüfung um weitere fünf Jahre verlängert 
werden. Nach zehn Jahren muss ein neues ROV durchgeführt werden. 
Der in der Strukturvision vorgesehene langfristige Zeitraum (20 bis 30 
Jahre) überschreitet diese zeitlichen Vorgaben. 
 
Da vor diesem Hintergrund keine abschließenden gene rellen 
Aussagen zur Frage der Trassenweiterführung auf deu tscher Seite 
möglich sind, müssen Grenzübergangspunkte der Struk turvision 
aus hiesiger Sicht zwingend flexibel bleiben.  
 
Das heißt, es muss auch weiterhin möglich sein, von den seitens der 
Niederlande vorgesehenen Übergangspunkten in Zukunft etwas 
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abzuweichen und auch ggf. ganz neue Übergangspunkte zu 
vereinbaren, wenn aufgrund der Restriktionen auf deutscher Seite 
bestimmte Leitungen nicht raumverträglich über die in der späteren 
Endfassung der Strukturvision vorgesehenen Übergangspunkte geführt 
bzw. von dort in Deutschland weitergeführt werden können. 
 
Zu den bisher in der Strukturvision vorgesehenen Übergangsstellen 
zwischen den Niederlanden und dem Regierungsbezirk Düsseldorf im 
Einzelnen:  
 
Grenzübergangspunkt “Zevenaar – Elten” (Erdgas) 
Im Grenzbereich Elten - Zevenaar gibt es nach hiesigem Kenntnisstand 
bereits zwei Übergangspunkte für Erdgas. Der nördliche 
Übergangspunkt liegt südlich des Grenzübergangs der BAB A 3 an der 
Autobahnabfahrt. Der südliche Übergangspunkt ist identisch  mit dem 
neuen  „Grenzübergangspunkt Zevenaar - Elten” der Strukturvision und 
liegt nördlich der Bahnstrecke Emmerich - Arnheim.  
 
Sofern es hier bei einer Nutzung des Grenzübergangspunktes für 
Erdgas bleibt, ist raumordnerisch eine Vereinbarkeit nicht 
auszuschließen bzw. evtl. möglich. 
 
Grenzübergangspunkt „Tegelen – Kaldenkirchen“ (alle leitungsfähigen 
Stoffe) 
Auch im Grenzbereich Nettetal - Venlo gibt es bereits zwei 
Übergangspunkte. Einen nördlichen Übergangspunkt Venlo - Straelen-
Herongen, südlich des Grenzübergangs der BAB A 40 für 
Rohöl/Rohölprodukte und einen südlichen Übergangspunkt Tegelen - 
Kaldenkirchen-Heidenend für Erdgas. Der neue „Grenzübergangspunkt 
Tegelen - Kaldenkirchen“ der Strukturvision liegt zwischen diesen 
beiden (Alt-)Übergangspunkten. 
 
Aufgrund vieler angrenzender raumordnerischer (und auch 
korrespondierender fachrechtlicher) Restriktionen wie z.B. Bereichen für 
den Schutz der Natur, Bereichen für den Grundwasser- und 
Gewässerschutz, Siedlungsbereiche etc. ist dieser neue 
Grenzübergangspunkt im Hinblick auf die Möglichkeiten der 
Weiterführung auf deutscher Seite kritisch zu bewerten – wobei 
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erschwerend hinzu kommt, dass dieser Grenzübergangspunkt für alle 
leitungsfähigen Stoffe vorgesehen ist. Hierzu wird auch auf die 
nachstehenden sektoralen Restriktionen insb. aus dem Bereich 
Umweltschutz hingewiesen. 
 
Graphische Darstellungen des Regionalplans 
Einen näheren Eindruck der raumordnerischen Restriktionen im 
deutschen Grenzraum gibt die graphische Darstellung des 
Regionalplans (wobei es jeweils in konkreten Zulassungsverfahren auch 
auf die Produkte ankommen wird, inwieweit sich hieraus Konflikte 
ergeben). Diese finden Sie hier: 
 
http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/gepdownload.html 
 
Verkehr (Dezernat 25)  
Für den Verkehrsbereich wird ergänzend auf Folgendes hingewiesen: 
Im Bereich Grenzpunkt Tegelen-Kaldenkirchen ist der 
Planfeststellungsbeschluss des Landesbetriebes Straßenbau NRW vom 
28.12.2007 für den 4-streifigen Neubau der Bundesautobahn A 61 
zwischen der Bundesgrenze (RW 74) und der Anschlussstelle 
Kaldenkirchen bekannt. Ob und inwieweit Wechselwirkungen bestehen, 
wäre mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) zu 
klären. Hier wird ggf. eine entsprechende Beteiligung empfohlen, soweit 
nicht bereits erfolgt. 
 
Städtebau und Denkmalschutz (Dezernat 35)  
Gegen den Entwurf der Strukturvision Rohrleitungen in Emmerich-Elten 
– Kreis Kleve und Nettetal-Kaldenkirchen – Kreis Viersen bestehen aus 
hiesiger Sicht in Bezug auf den Denkmalschutz keine Bedenken, da sich 
im Planungsgebiet nach hiesigem Kenntnisstand keine Bau oder 
Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des 
Landes oder Bundes stehen. 
 
Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange wird jedoch 
empfohlen –falls nicht bereits geschehen - das Amt für Denkmalpflege 
im Rheinland des Landschaftsverbandes Rheinland (Pulheim) und das 
Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland des Landschaftsverbandes 
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Rheinland (Bonn) sowie die zuständigen kommunalen Unteren 
Denkmalbehörden zu beteiligen. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass im Bereich Kaldenkirchen 
(Richtung Nord/Osten) der teils unter Denkmalschutz gestellte im 
Teileintragungsprozess befindliche Nordkanal verläuft. 
 
Umwelt und Arbeitsschutz (Abt. 5)  
 
1. Arbeitsschutz: 

Hinsichtlich des technischen und des betrieblichen 
Arbeitsschutzes gibt es keine Betroffenheiten zur Planung. 
 

2. Umwelt: 
Mangels vergleichbarer Planungsvorgaben auf deutscher Seite 
wird in diesem Zusammenhang ein Radius von jeweils 10 km um 
die Grenzübergangsstellen betrachtet, in dem Restriktionen für die 
Fortführung der Rohrleitungsführung erkennbar sind.  
 

2.1. Naturschutz: 
Aufgrund der Vielzahl von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten 
zwischen den bekannten niederländischen Grenzpunkten und den 
derzeit unbekannten deutschen Netzübernahmepunkten sowie 
den ggf. daraus resultierenden (unbekannten) 
Trassierungsnotwendigkeiten durch naturschutzrechtlich 
bedeutsame Gebiete auf deutscher Seite werden vorsorglich 
Bedenken angemeldet. 
a) Grenzübergabestellen Zevenaar-Elten: 

An den Grenzpunkt Elten schließt sich direkt ein 
Landschaftsschutzgebiet an, etwas entfernt liegen 
schutzwürdige Biotope.  

b) Grenzübergabestelle Tegelen-Kaldenkirchen: 
Im direkten Umfeld des Grenzpunktes liegen keine 
naturschutzrechtlichen Schutzgebiete. 

c) In größeren Abständen liegen abschnittsweise weitere 
Landschaftsschutz-, Naturschutz- sowie Vogelschutz- und 
FFH-Gebiete innerhalb beider Grenzpunktsektoren. 
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2.2. Abfallwirtschaft: 
Relevante Betroffenheiten auf deutscher Seite sind für den 
Bereich „Abfallwirtschaft“ nicht zu erkennen.  
a) Grenzübergabestellen Zevenaar-Elten: 

In ca. 10 km Entfernung südlich bzw. südöstlich von der Grenz-
übergabestelle befinden sich mehrere nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Abfall-
behandlungsanlagen in Zuständigkeit der Bezirksregierung. 

b) Grenzübergabestelle Tegelen-Kaldenkirchen: 
Ca. 2 km östlich von der Grenzübergabestelle liegt ein 
Schrottplatz und ca. 7 km südöstlich ein Kabelrecycler. 
Die nächste Deponie in unserer Zuständigkeit ist ca. 8 km von 
der Grenzübergabestelle entfernt. 

Die Trassenverläufe von Rohrleitungen dürften um die besagten 
Anlagen herum planbar sein, weshalb die Anlagen kein 
Ausschlusskriterium wären. 
Belange des Bodenschutzes und der Altlasten (z.B. Eingriffe in 
schutzwürdige Böden oder Gefahren durch mögliche schädliche 
Bodenverunreinigungen oder Altlasten) bei Weiterführung der 
Leitungen auf deutscher Seite sind in nachfolgenden 
Planungsverfahren zu prüfen. 
 

2.3. Immissionsschutz: 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Mehrheit der nach BImSchG 
genehmigungsbedürftigen Anlagen in der Zuständigkeit der 
Unteren Umweltbehörden liegt. Es wird davon ausgegangen, dass 
die betroffenen Kreise seitens der Niederlande beteiligt wurden 
und in eigener Zuständigkeit eventuelle Restriktionen vorgebracht 
haben bzw. vorbringen. 

 
2.4. Wasserwirtschaft / Rohrfernleitungen: 
2.4.1. Hochwasserschutz / Überschwemmungsgebiete: 

Die benannten Grenzübergangsstellen Tegelen-Kaldenkirchen 
und Zevenaar-Elten befinden sich nicht in einem festgesetzten, 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet (§ 76 WHG) für 
das besondere Schutzvorschriften gelten (§ 78 WHG). 
a) Zevenaar-Elten:  
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Im unmittelbaren Umfeld der geplanten Grenzübergangsstelle 
Zevenaar-Elten befindet sich das Risikogewässer Rhein. Der 
nähere Bereich um die Grenzübergangsstelle liegt nicht im 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet des Rheins. 
Eine Verlängerung der niederländischen Trassenplanung auf 
deutscher Seite läge jedoch unmittelbar im überschwemmungs-
gefährdeten Gebiet des Rheins, welches durch technische 
Hochwasserschutzeinrichtungen (Deiche) geschützt ist.  
Sollte sich bei der Weiterführung der Trasse auf deutscher Seite 
ergeben, dass diese eines der oben genannten festgesetzten 
oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete 
durchläuft, sind die besonderen Schutzvorschriften nach § 78 
WHG zu beachten. 
b) Tegelen-Kaldenkirchen 
Im näheren Umfeld der Grenzübergangsstelle Tegelen-
Kaldenkirchen befindet sich das vorläufig gesicherte 
Überschwemmungsgebiet der Nette. Derzeit läuft das 
ordnungsbehördliche Festsetzungsverfahren. Die Nette fließt im 
Bereich der Grenzübergangsstelle in einem Abstand von ca. 2 - 
5 km in etwa parallel zur Staatsgrenze. In Abhängigkeit einer 
möglichen Trassenführung auf deutscher Seite ist 
gegebenenfalls mit einer Querung des Gewässers zu rechnen. 
c) Hochwasserrisikogebiete: 
Sowohl der Rhein als auch die Nette wurden im Rahmen der 
Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie als 
Gewässer mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete) 
ermittelt. Neben der Ausweisung der oben genannten 
Überschwemmungsgebiete werden für die Risikogebiete bis 
Ende 2013 Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 
für verschiedene Hochwasserszenarien erstellt. Unter anderem 
werden hier Gebiete ermittelt, die bei einem extremen 
Hochwasserereignis (ca. HQ1000) überflutet werden. Diese 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten haben im 
Gegensatz zu der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 
informativen Charakter. Weiterhin werden für die Risikogebiete 
bis Ende 2015 Hochwasserrisikomanagementplanungen 
durchgeführt (§§ 73 bis 75 WHG). 
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2.4.2. Wasserversorgung und Gewässerschutz: 
a) Zevenaar-Elten:  
Hinsichtlich der Übergabestation Zevenaar-Elten  bestehen 
keine Bedenken. Hier ist ausschließlich die Überleitung von 
Erdgaspipelines vorgesehen.  
In diesem Bereich liegen auf deutscher Seite die beiden 
festgesetzten Trinkwasserschutzgebiete Helenenbusch und 
Vrasselt. Für dieses Gebiet müssten ausreichend 
Trassenvarianten zur Verfügung stehen ohne das eine 
Durchleitung durch die Trinkwasserschutzgebiete stattfindet. 
 
b) Tegelen-Kaldenkirchen 
Anders sieht es für die Grenzübergangsstelle Tegelen-
Kaldenkirchen  aus. Hier ist auch die Überleitung von Pipelines 
zur Beförderung von Erdölprodukten und Chemikalien 
vorgesehen, d.h. in der Regel wassergefährdende Stoffe. 
Der auf deutscher Seite angrenzende Raum ist durch eine 
Vielzahl von festgesetzten Trinkwasserschutzgebieten und 
Einzugsgebieten für die öffentliche Trinkwassergewinnung 
beansprucht (siehe beigefügte Karte). Zwischen den 
Gewinnungen Kaldenkirchen-Grenzwald und Hinsbeck-
Hombergen verläuft noch das weitere Einzugsgebiet 
(Trinkwasserschutzzone III B) der Gewinnung Groote Heide. 
Auch wenn dieser Bereich von den niederländischen Behörden 
bisher nicht dargestellt wurde, sind hier ebenfalls die Belange 
des vorsorgenden Trinkwasser- und Grundwasserschutzes zu 
beachten.  
Für die Grenzübergangsstelle Tegelen-Kaldenkirchen wird es 
schwierig auf deutscher Seite eine geeignete Trasse 
festzulegen. Eine Durchquerung der Trinkwasserschutzzonen I, 
II und III A stellt für den Transport von wassergefährdenden 
Stoffen einen Verbotstatbestand nach 
Wasserschutzgebietsverordnung dar. Für die Zone III B ist eine 
Durchleitung unter Auflagen und erhöhten 
Sicherheitsanforderungen möglich (Genehmigungstatbestand 
nach Schutzgebietsverordnung).  
Eine Verlagerung der Übergangsstelle nach Süden in den 
Bereich Beesel-Brüggen wäre aus Sicht des 
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Trinkwasserschutzes leichter zu realisieren. Diese Verlagerung 
wäre vorzuziehen, um den Kölner Raum zu erschließen. 
Die Verlagerung der Übergangsstelle nach Norden in den 
Bereich Lomm-Straelen wäre aus Sicht des 
Trinkwasserschutzes vorzuziehen, falls das Ruhrgebiet Ziel der 
Erschließung ist. 
 

 
 

2.4.3. Abwasserbehandlung: 
Kommunale oder industrielle Abwasserbehandlungsanlagen 
stehen der Planung im Bereich der Grenzübergangspunkte nicht 
entgegen. 
 

2.4.4. Rohrfernleitungsanlagen: 
Im Regierungsbezirk Düsseldorf ist – zumindest für die der 
Rohrfernleitungsverordnung unterliegenden Pipelines – keine 
Planung von grenzüberschreitenden Rohrfernleitungsanlagen 
bekannt, die an die „strategischen Anschlüsse“, d.h. die 
genannten Grenzübergangspunkte anschließen.  
Durch die in der Strukturvision Rohrleitungen vorgesehenen 
Trassen für Rohrleitungen zum Transport gefährlicher Stoffe bis 
zur Landesgrenze und den benannten Grenzübergangsstellen 



   
            
  
 
 
 
 
 
 

 

Datum: 23.08.2011 

Seite 10 von 10 

Bezirksregierung Düsseldorf  
 

 

 

würden jedoch seitens der Niederlande grundsätzliche Fest-
legungen für Anfangs- bzw. Endpunkte für solche 
grenzüberschreitenden Rohrfernleitungsanlagen für NRW 
getroffen bzw. seitens der Niederlande angestrebt. 
Die Festlegungen gelten im Hinblick auf 
- die genaue geografische Lage, 
- die Breite der Trasse, als auch für die maximale Anzahl der 

Rohrfernleitungsstränge in der Trasse, und deren gegen-
seitigen Abstand untereinander sowie 

- teilweise auf eine Beschränkung auf den Erdgastransport. 
Mit der Strukturvision würden damit für zukünftige Planungen 
von grenzüberschreitenden Rohrleitungsanlagen im 
Anwendungsbereich des Energiewirtschaftsgesetz (EnwG) und 
im Anwendungsbereich von Teil 5 UVPG i.V.m. den Nr. 19.3 bis 
19.6 der Anlage 1 UVPG die Anfangs- bzw. Endpunkte für den 
in NRW liegenden Teil der Rohrleitungen schon vordefiniert. 
Insoweit würde der Planungsspielraum der Vorhabensträger als 
auch der Ermessensspielraum der Planfeststellungsbehörde für 
zukünftige Planfeststellungs- oder 
Plangenehmigungsentscheidungen durch die Niederlande 
eingeschränkt. Dies gilt sowohl für die Trassenfindung als auch 
für die zulässigen Fördermedien. 
Ob sich dies negativ auf die Rechtssicherheit einer 
Planfeststellung auswirken kann, ist derzeit nicht abschätzbar. 

 
 
Auf die entsprechenden Vorbehalte aus deutscher Sicht und die 
Forderung nach einer entsprechenden Flexibilität im einleitenden 
Abschnitt wird hingewiesen. 
 
 
Ich weise außerdem darauf hin, dass sich der Regionalrat vorbehält, 
eine eigene Stellungnahme abzugeben. 
 
 
gez. von Seht 

Ansprechpartner für weitere Fragen: Herr Keller 0049-211-4752388 
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We�bewerbsfähige, gut erreichbare, lebenswerte und sichere Niederlande – dieses Ziel hat sich die 
Regierung auf die Fahnen geschrieben. Sie hat ein starkes Konzept entwickelt, das Spielraum für regional-
spezi�sche Lösungen bietet, den Verbraucher in den Mi�elpunkt stellt, Investitionen hohe Priorität ein-
räumt und die räumliche Entwicklung mit der Infrastruktur verknüp�. Dazu arbeiten die Reichsbehörden 
mit nachgeordneten Gebietskörperscha�en zusammen. Dem Konzept liegt eine Philosophie zugrunde, 
die auf Vertrauen, einer klaren Verteilung von Zuständigkeiten, einfachen Regeln und einer selektiven 
Beteiligung des Reichs basiert. 

Damit das neue Konzept seine Wirkung entfalten kann, bedarf es einer Neuausrichtung der Raumordnungs- 
und Mobilitätspolitik. Aufgrund neuer politischer Akzente und veränderter Umstände – etwa der 
Wirtscha�skrise, des Klimawandels, und zunehmender regionaler Unterschiede, die zum Teil auf die 
Tatsache zurückgehen, dass Wachstum, Stagnation und Rückgang der Bevölkerung gleichzeitig sta��nden – 
sind die verschiedenen Leitprogramme in den Bereichen Raumordnung und Mobilität überholt. 

Ein neuer Kurs 
Um die Niederlande we�bewerbsfähig, gut erreichbar, lebenswert und sicher zu machen, muss ein neuer 
Kurs in der Raumordnungs- und Mobilitätspolitik eingeschlagen werden. Die Verwaltungsdichte ist vielfach 
zu hoch, die Rechtsvorschri�en sind kompliziert und viele Maßnahmen sind zu einseitig. Darum ist die 
Regierung bestrebt, die Betro�enen (Bürger und Unternehmen) so eng wie möglich einzubinden und den 
Gemeinden und Provinzen mehr Verantwortung zu übertragen. Das bedeutet: weniger nationale Interessen 
und einfachere Rechtsvorschri�en. 

So überträgt das Reich die Verantwortung für die Abwägung zwischen Urbanisierung und Naturraum auf 
regionaler Ebene den Provinzen; damit wird die Zahl der Vorschri�en in den Bereichen Landscha� und 
Natur deutlich begrenzt. Darüber hinaus wird die Abstimmung und Durchführung von kommunalüber-
greifenden städtebaulichen Projekten den kooperierenden Gemeinden innerhalb der Provinzgrenzen über-
lassen. Auch gibt das Reich die Verantwortung für Vereinbarungen über Prozentsätze für innerstädtische 
Neubauprojekte, Grüngürtel und Restrukturierungsziele ab. Nur in den städtischen Regionen um die 

Eine kohärente Vision
We�bewerbsfähige, gut erreichbare, lebenswerte  
und sichere Niederlande
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Mainports Amsterdam und Ro�erdam wird das Reich mit den nachgeordneten Gebietskörperscha�en 
Vereinbarungen über die Programmierung der städtischen Entwicklung tre�en. Zur Förderung einer 
 wohlüberlegten Raumnutzung führt das Reich lediglich noch einen Maßnahmenkatalog für nachhaltige 
Stadtentwicklung ein, der auf dem einschlägigen Maßnahmenkatalog des Wirtscha�s- und Sozialrats (SER) 
basiert. In der Mobilitätspolitik steht der Verbraucher im Mi�elpunkt, und der Zusammenhang zwischen 
den verschiedenen Verkehrsträgern sowie zwischen räumlicher Entwicklung und Mobilität wird gestärkt. 
Dadurch entsteht Spielraum für regionalspezi�sche Lösungen.

Vertrauen ist die Basis
Vertrauen in die nachgeordneten Gebietskörperscha�en ist die Basis für die Festlegung von Zuständigkeiten 
und Rechtsvorschri�en sowie der Beteiligung von Seiten des Reichs. Aufgrund ihrer regionalspezi�schen 
Kompetenz und bestehender Kooperationsbündnisse sind die Gemeinden und Provinzen in der Lage, 
die ihnen übertragenen Aufgaben integriert und zielführend anzugehen. 

Wenn nationale Zielsetzungen und Interessen regionale Aufgaben berühren, bedarf es einer klaren Aufgaben-
verteilung und Kooperationsvereinbarungen zwischen den betro�enen Behörden. Entsprechende Verein-
barungen tri�t das Reich mit der Region in den Beratungen zum Mehrjahresprogramm Infrastruktur, 
Raumordnung und Transport (MIRT) anhand der »Gebietsagenden« von Reich und Region für alle raumord-
nerischen und mobilitätsrelevanten Themen. Bei Bedarf bildet das Reich auch Allianzen mit wissenscha�-
lichen Einrichtungen, Unternehmen und gesellscha�lichen Organisationen. 

Das Reich übernimmt gegebenenfalls die Zuständigkeit, wenn
die Vorteile und/oder die Lasten eines Themas von nationaler Bedeutung sind und die �›��
Durchsetzungsbefugnis von Provinzen und Gemeinden übersteigt, beispielsweise in Bezug auf Raum 
für militärische Aktivitäten und für Aufgaben in städtischen Regionen im Umfeld der Mainports, 
der Greenports oder des Brainports; 
zu einem Thema internationale Verp�ichtungen oder Vereinbarungen eingegangen worden sind,  �›��
etwa in Bezug auf die Artenvielfalt, erneuerbare Energien oder Welterbestä�en;
ein Thema von überregionaler oder internationaler Natur ist und entweder das Risiko besteht, dass �›��
Aufgaben auf andere Stellen abgewälzt werden oder das Thema in die Zuständigkeit des Reichs fällt,  
z. B. das Mobilitätsnetz (Straße, Wasser, Schiene und Lu�) oder Themen aus den Bereichen Energie, 
Hochwasser schutz und Gesundheitsschutz der Bevölkerung.

Diese drei Kriterien sind maßgeblich für die in dieser Strukturvision benannten Ziele des Reichs und die 
zugehörigen nationalen Interessen. Im Abschni� über die Realisierung wird dargelegt, welche Schri�e das 
Reich unternimmt. 
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Zielvorgaben für We�bewerbsfähigkeit, gute Erreichbarkeit, Lebensqualität und Sicherheit
Das Reich formuliert klare Zielvorgaben für die Niederlande im Jahr 2040, in denen nationale und inter-
nationale Entwicklungen berücksichtigt werden, die für die Aufgaben in den Bereichen Raumordnung und 
Mobilität bis 2040 maßgeblich sind. Das Reich zielt mit seiner Raumordnungs- und Mobilitätspolitik auf 
we�bewerbsfähige, gut erreichbare, lebenswerte und sichere Niederlande ab.

We�bewerbsfähigkeit
Unsere Volkswirtscha� ist immer stärker mit den Volkswirtscha�en großer Konkurrenten wie Deutschland, 
China und Indien verwoben. Unsere Chancen im internationalen We�bewerb bieten sich vor allem in den 
sogenannten Top-Branchen: Logistik, Wasserwirtscha�, Hochtechnologie, Kreativwirtscha�, Energie, 
Chemie, Nahrungsmi�el und Gartenbau. Viele dieser Branchen konzentrieren sich in den städtischen 
Regionen um die Mainports, Greenports und den Brainport. Bis 2040 sollen die Niederlande dank einer 
guten raumwirtscha�lichen Struktur für exzellente Standortbedingungen für Unternehmen und 
Wissensarbeiter weltweit zu den Top Ten gehören. Dafür bedarf es unter anderem einer optimalen inter-
nationalen Erreichbarkeit der städtischen Regionen und ausgezeichneter (logistischer) Verbindungen der 
Mainports Ro�erdam und Schiphol, des Brainport Südostniederlande und der Greenports zum Rest Europas 
und der Welt. 

Erreichbarkeit
Die Mobilität von Personen (im Auto oder mit ö�entlichen Verkehrsmi�eln) und der Güterverkehr werden 
in den kommenden Jahrzehnten noch zunehmen, insbesondere in den städtischen Gebieten und auf den 
Hauptverbindungswegen nach Deutschland und Belgien. Diese zunehmende Mobilität auf den Straßen, 
Schienen und Wasserstraßen wird begleitet, wobei der Nutzer im Mi�elpunkt steht. Wir streben das Ziel an, 
dass die Nutzer im Jahr 2040 dank einer guten Verknüpfung der verschiedenen Mobilitätsnetzwerke über 
multimodale Knotenpunkte (für den Personen- und Güterverkehr) und einer intelligenten Verknüpfung 
von Infrastruktur und räumlicher Entwicklung über ein optimal zusammengestelltes Verkehrsmi�elangebot 
verfügen können. 

Entwicklungen und 
Ziele bis 2040
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Lebensqualität und Sicherheit
Die Raumordnungs- und Mobilitätspolitik ist eine Antwort auf die wachsenden raumordnerischen 
Unterschiede innerhalb der Niederlande. Das schnelle Wachstum der Bevölkerung, das wir bisher gewohnt 
waren, gehört der Vergangenheit an. Dennoch werden in den Städten, insbesondere im Westen des Landes, 
in den nächsten 25 Jahren noch über eine Million Einwohner hinzukommen. Trotzdem wird gut die Häl�e 
der niederländischen Gemeinden bereits in Kürze mit den Folgen rückläu�ger Bevölkerungszahlen zu 
kämpfen haben. Der sich wandelnde Bedarf an Wohn- und Arbeitsstä�en setzt den Markt, auf dem die 
Gesamtnachfrage zurückgeht, zusätzlich unter Druck: Qualität vor Quantität. Bis 2040 sollen die Wohn- 
und Arbeitsstä�en in den Städten und Dörfern auf die (qualitative) Nachfrage abgestimmt sein und die 
verschiedenen Standorte so umfassend wie möglich für Transformationen und Neustrukturierungen 
genutzt werden.

Der Klimawandel bringt einen Anstieg des Meeresspiegels mit sich; außerdem müssen wir in den 
Niederlanden zunehmend mit extremen Wi�erungsverhältnissen rechnen. Für den Hochwasserschutz 
und die Gewährleistung der Trinkwasserversorgung ist genügend Raum notwendig, woraus sich gewisse 
Anforderungen an die Stadtentwicklung ergeben. 
Um die A�raktivität unseres Landes zu sichern, müssen unsere besonderen Werte und Qualitäten, mit 
denen wir uns im internationalen Vergleich hervorheben, gep�egt und verstärkt werden. Das erfordert die 
Gewährleistung von Naturwerten und Artenvielfalt, einzigartigen kulturhistorischen Werten und einer 
guten Qualität der Umwelt – auch für die Zukun�. Im Bereich Lebensqualität und Sicherheit geht es darum, 
dass die Niederlande ihren Einwohnern ein sicheres und gesundes Lebensumfeld bieten – mit einer hohen 
Umweltqualität in städtischen und ländlichen Gebieten. Außerdem sollen die Niederlande im Jahr 2040 
 ausreichend gegen Hochwasser geschützt sein, in Trockenzeiten über genügend Trinkwasser verfügen 
und eine maß gebliche Rolle im internationalen Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität spielen. 
Die bestehenden (inter-)nationalen, einzigartigen kulturhistorischen Werte sind noch intakt, ebenso 
wie ein Netz aus Naturgebieten, das die Erhaltung der Artenvielfalt in Flora und Fauna ermöglicht.

Mit dem Wachstum der Wirtscha� wird auch die Nachfrage nach Strom und Gas zunehmen. Geopolitische 
Verhältnisse, die Erschöpfung fossiler Energieträger und die Vorgaben zur Beschränkung der CO2-
Emissionen machen den Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen 
erforderlich. Für die Erzeugung und den Transport von Energie (auch über die Landesgrenzen hinweg) 
müssen ausreichende Flächen reserviert werden. Der Anteil regenerativer Energiequellen wie Wind, Sonne, 
Biomasse und Geothermie an der gesamten Energieversorgung muss gesteigert werden. Dafür bedarf es 
umfangreicher Flächen. Bis 2040 soll es in den Niederlanden ein solides internationales Energienetz geben, 
und der Energiewandel soll weit fortgeschri�en sein.
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Das Reich formuliert drei mi�elfristige Hauptziele (bis 2028), damit die Niederlande we�bewerbsfähig, 
gut erreichbar, lebenswert und sicher bleiben: 

Steigerung der We�bewerbsfähigkeit durch Stärkung der raumwirtscha�lichen Struktur;�›��
Verbesserung, Erhaltung und räumliche Gewährleistung der Erreichbarkeit, wobei der Verbraucher �›��
im Mi�elpunkt steht;
Gewährleistung eines lebenswerten und sicheren Umfelds, in dem einzigartige natürliche und �›��
 kulturhistorische Werte erhalten sind.

An das Ziel, die We�bewerbsfähigkeit der Niederlande zu steigern, knüp� auch das Vorhaben an, 
die Olympischen und die Paralympischen Spiele 2028 in die Niederlande zu holen.

Für die drei genannten nationalen Ziele werden Themen von nationalem Interesse benannt. Auf diese 
Weise legt das Reich dar, wo seine Verantwortlichkeiten liegen und was es erreichen will. 

Stärkung der raumwirtscha�lichen Struktur der Niederlande

Exzellente Standortbedingungen für Unternehmen in den städtischen Regionen, die international gut erreichbar sind und 
in denen sich die Top-Branchen konzentrieren
Mit Blick auf die Stärkung der raumwirtscha�lichen Struktur ist es erforderlich, die Stärken der städtischen 
Regionen, die über eine Konzentration der Top-Branchen, internationale Verbindungen und Mainports 
verfügen, integriert zu nutzen und auszubauen. Aus diesem Grund entwickelt das Reich in enger Abstimmung 
mit Unternehmen und wissenscha�lichen Einrichtungen eine Agenda, die die gesamte Breite der 
Regierungspolitik für die neun wirtscha�lichen Top-Branchen umfasst. 

Die meisten dieser Branchen konzentrieren sich in städtischen Regionen, insbesondere um die Mainports, 
Greenports und den Brainport. Aufgrund dieser Konzentration und wegen der damit verbunden Vorteile 
auf nationaler Ebene will das Reich in diesen Regionen zusätzliche Anstrengungen zur Stärkung der 
We�bewerbsfähigkeit unternehmen. Zu diesem Zweck wird eine gebietsbezogene, programmatische 
Dringlichkeitsstrategie entwickelt, in der Vereinbarungen mit den nachgeordneten Gebietskörperscha�en 

Nationale Ziele  
und Interessen
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über die Stärkung der raumwirtscha�lichen Struktur im breiteren Sinne niedergelegt werden. Gemäß 
der Koalitionsvereinbarung räumt das Reich vor dem Hintergrund der verlängerten Laufzeit des 
Infrastrukturfonds nach 2020 der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit der 
Main- und Greenports und des Brainports (einschließlich der Verbindungen zum Hinterland) Priorität ein. 
Die Förderung von Gebietsentwicklungen von nationalem Interesse (z. B. Zuidas, Schiphol-Almere, 
Brainport Avenue, Ro�erdam-Zuid) setzt das Reich fort. 

Mit Blick auf einen funktionierenden Wohnungsmarkt in den Niederlanden wird folgende nationale 
Zielvorgabe formuliert: Gewährleistung von hinreichender Größe, Qualität und Di�erenzierung des 
Wohnungsangebots. Bei der Deckung des Wohnungsbedarfs kommt es darauf an, dass das Angebot auch 
in qualitativer Hinsicht der Nachfrage gerecht wird. Nur in den städtischen Regionen um die Mainports 
Amsterdam und Ro�erdam tri�t das Reich im Rahmen der gebietsbezogenen programmatischen Strategie 
Vereinbarungen über die Programmierung der städtischen Entwicklung. In diesen städtischen Regionen 
werden die bestehenden Vereinbarungen zur städtischen Entwicklung in die integrierte Strategie für diese 
Gebiete übernommen.1 

Zur raumwirtscha�lichen Struktur gehören auch die Mobilitätsnetzwerke für den Transport von Gütern und 
Personen sowie gute internationale IT-Verbindungen. Das Reich trägt Sorge für die Kapazitäten und die 
Sicherheit des Mobilitätsnetzwerks und für genügend Raum für die Häfen, einen guten Verkehrs�uss auf 
den Hinterlandverbindungen und die Gewährleistung der Sicherheit auf den Schi�fahrtswegen.

Raum für das Hauptnetz für nachhaltige Energieversorgung und den Energiewandel
Energiesicherheit ist ein hohes wirtscha�liches Gut. Menschen und Unternehmen brauchen diese 
Sicherheit. Die fortschreitende Integration des europäischen Energiemarkts bringt es mit sich, dass inter-
nationale Verbindungen immer stärker beansprucht werden und Hochspannungsleitungen möglicherweise 
ausgebaut werden müssen. Dabei weist das Reich Trassen für Hochspannungsleitungen (ab 220 Kilovolt) 
und Standorte für die Energieerzeugung (ab 500 Megawa�) aus und sorgt für eine entsprechende 
Eingliederung.

Das Reich strebt den Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen und die 
langfristige Aufrüstung der Elektrizitätsinfrastruktur für eine dezentralere Energieerzeugung an. Das Reich 
und die Provinzen wirken darauf hin, den Ausbau von Onshore-Windkra�anlagen auf mindestens 6000 MW 
im Jahr 2020 zu ermöglichen. Außerdem beabsichtigt das Reich die Scha�ung von hinreichend Raum, 
damit O�shore-Anlagen mi�elfristig 6000 MW produzieren können.

Raum für das Hauptnetz für den Transport von (Gefahr-)Sto�en durch Rohrleitungen
Rohrleitungen für den Transport von Erdgas, Erdöl, Erdölprodukten und den Abtransport von CO2 sind 
Bestandteil der nationalen Energie-Infrastruktur. Das Rohrleitungsnetz für den Transport von (Gefahr-)
Sto�en ist für die Niederlande im Rahmen des europäischen Gastransports und für das Funktionieren 
des Ro�erdamer Hafens von wirtscha�licher Bedeutung. Ziel des Reichs ist es, den Bau derartiger 
Rohrleitungen zu ermöglichen, Hindernissen vorzubeugen und einen nahtlosen Anschluss an das 
 europäische Netz zu gewährleisten. 

E�ziente Nutzung des Untergrunds
Der Untergrund ist ein wichtiges Element der bereits bestehenden Energieversorgung (Gewinnung, 
Speicherung und Transport von Erdöl und Erdgas) und neuer Formen der Energieversorgung (Bodenenergie 
z. B. in Form von Geothermie, Wärme- und Kältespeicherung, CO2-Speicherung und Atommüll-Lagerung). 
Unter anderem aufgrund des im Untergrund begrenzt zur Verfügung stehenden Raums, der Bedeutung 
des Untergrunds für das Wirtscha�sleben, im Interesse der Vermeidung inakzeptabler Beeinträchtigungen 
des Untergrunds und der Abstimmung mit Aktivitäten auf der Bodenober�äche ist die e�ziente Nutzung 
des Untergrunds und die Gewinnung von Ober�ächenmineralien von nationalem Interesse.

1 Die in den behördlichen Beratungen zum MIRT-Programm im Herbst 2010 für diese städtischen Regionen bereits 
 getro�enen Vereinbarungen zur städtischen Entwicklung werden erforderlichenfalls aktualisiert. In den übrigen 
Stadtregionen ist das Reich an den bestehenden einschlägigen Vereinbarungen nicht mehr beteiligt.
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Verbesserung der Erreichbarkeit: Intelligente Investitionen, Innovationen und 
Erhaltungsmaßnahmen 

Ein solides Straßen-, Schienen- und Wasserstraßennetz zwischen den wichtigsten städtischen Regionen einschließlich 
der Hinterlandverbindungen
Im niederländischen Mobilitätssystem stellt das Reich den Nutzer (Reisende wie auch Verlader) in den 
Mi�elpunkt. Durch die Realisierung eines soliden und kohärenten Mobilitätssystems, das über hinreichende 
Kapazitäten verfügt, um die Zunahme der Mobilität mi�el- (2028) und langfristig (2040) aufzufangen, kann 
dem Nutzer eine bessere Erreichbarkeit geboten werden. 

Ein solides System ermöglicht zuverlässige Leistungen – bei normalem Verkehr, aber auch bei Unfällen, 
extremen Wi�erungsbedingungen und anderen Störungen. Ein kohärentes System bietet den Nutzern 
Transportmöglichkeiten, die zu ihrem Lebensstil und ihren Gewohnheiten passen. Dies lässt sich erreichen, 
indem die Verkehrsträger (Straße, ö�entlicher Verkehr, Schi�fahrt) individuell und nachfrageorientiert 
gestärkt und besser aufeinander abgestimmt werden, der Zusammenhang mit räumlichen Entwicklungen 
erhöht und die Mobilitätsnachfrage beein�usst wird. Die Erreichbarkeit »von Tür zu Tür« steht im 
Mi�elpunkt: die verbesserte Abstimmung der verschiedenen Verkehrsmi�el aufeinander und die 
Verstärkung der multimodalen Knotenpunkte als Bindeglieder. 

Mit intelligenten Investitionen werden Probleme dort bekämp�, wo der größte wirtscha�liche Wert gene-
riert werden kann. Das bedeutet, dass den städtischen Regionen um die Main- und Greenports und den 
Brainport und den wichtigsten Verbindungen zu unseren Nachbarländern Priorität eingeräumt wird. Zum 
Zwecke einer fundierten Begründung von Entscheidungen führt das Reich einen »Erreichbarkeitsindikator« 
ein, der einen Einblick in die Qualität der Erreichbarkeit ermöglicht. Dabei wird das Augenmerk verstärkt 
auf das Zusammenwirken aller Verkehrsträger gerichtet – Straße, Schiene, Lu� und Wasser in Kohärenz mit 
der räumlichen Entwicklung. 

Der Erreichbarkeitsindikator stellt für jedes Gebiet die Qualität der Erreichbarkeit fest. Diese wird im Zeit- und 
Geldaufwand ausgedrückt, der nötig ist, um an einen bestimmten Ort zu kommen. Dabei werden alle 
Verkehrsträger berücksichtigt. Mit dem Erreichbarkeitsindikator ist derzeit lediglich ein relativer Vergleich 
möglich. Im nächsten Jahr wird er jedoch dahingehend weiterentwickelt, dass er auch bei Projekten und 
gebiets bezogenen Studien angewendet werden kann. Investitionen werden dort getätigt, wo sich am meisten 
für das Mobilitätssystem als Ganzes erreichen lässt. Dabei geht es auch um die Bindeglieder zwischen den 
verschiedenen Formen des Transports und Verkehrs, etwa Park-and-ride-Parkplätze oder multimodale 
Umschlagplätze. 

Ab 2020 werden im Schienenverkehr für Reisen zwischen den wichtigsten Bestimmungsorten keine 
Fahrpläne mehr nötig sein. Auf den meistbefahrenen Strecken werden pro Stunde 6 Intercityzüge und 
6 Regionalzüge fahren. Die Schieneninfrastruktur wird vereinfacht. Auf diese Weise wird eine größere 
Zuverlässigkeit gewährleistet.

Auf den Straßen werden Fern- und Nahverkehr weitestmöglich voneinander getrennt, was dem Verkehrs-
�uss zugutekommt. Auf den Hauptverbindungsstrecken außerhalb des Ballungsraums Randstad (Großraum 
Amsterdam, Ro�erdam, Den Haag und Utrecht), auf denen die Staubildung ein strukturelles Problem 
 darstellt, wird es grundsätzlich 2 x 3 Fahrspuren geben. Innerhalb der Randstad sind 2 x 4 Fahrspuren 
Standard. Mit Blick auf die Verträglichkeit der Infrastrukturmaßnahmen gewährleistet das Reich die 
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen (etwa auf dem Gebiet des Lärmschutzes). 

Bessere Nutzung der Kapazitäten des bestehenden Mobilitätssystems aus Straßen-, Schienen- und Wasserstraßenverbindungen 
Bei der Nutzung unserer Infrastruktur müssen wir innovativ sein. Für einen guten Verkehrs�uss auf Straßen, 
Schienen und Wasserstraßen ist eine e�ziente Nutzung der vorhandenen Kapazitäten erforderlich. Das 
Reich legt ein Programm zur besseren Nutzung der Kapazitäten auf, das Maßnahmen vorsieht wie die 
 häu�gere Freigabe des Standstreifens für den Verkehr, die Einführung intelligenter Transportsysteme, 
Vereinbarungen mit Arbeitgebern zur Verringerung des Pendelverkehrs und den Ausbau von Fahrradstell-
plätzen an Bahnhöfen. Die zu ergreifenden Maßnahmen werden vom Reich, den nachgeordneten 
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Gebietskörperscha�en und den Unternehmen gemeinsam per Region erfasst und in sogenannten 
»Gebietspaketen« gebündelt. Diese werden noch vor 2015 zu grei�aren Ergebnissen für die Nutzer führen. 
In den Gebietspaketen tre�en die verschiedenen Partner Vereinbarungen über die zu erreichenden Ziele.

Gemeinsam mit den nachgeordneten Gebietskörperscha�en will das Reich das System des ö�entlichen 
Verkehrs nach den Bedürfnissen der Reisenden gestalten, sodass die verschiedenen Systeme (ö�entlicher 
Regionalverkehr, Busse, Züge) sowie der Vor- und Nachlauf des ö�entlichen Verkehrs besser aufeinander 
abgestimmt werden. Gut zugängliche und integrierte Reiseinformationen in Echtzeit sind hierfür unerläss-
lich. Das Reich ist dafür verantwortlich, gemeinsam mit den nachgeordneten Gebietskörperscha�en und 
den Marktparteien starke multimodale Knotenpunkte zu fördern, etwa indem zur Scha�ung neuer bzw. 
zum Ausbau bestehender Park-and-ride-Parkplätze und zur weiteren Verbesserung logistischer 
Knotenpunkte beigetragen wird.
Der Binnenschi�fahrt kommt als Alternative für das hohe Verkehrsau�ommen auf der Straße große 
Bedeutung zu. Dafür muss sie so e�zient und zuverlässig wie möglich funktionieren. Aus diesem Grund 
sollen die Wartezeiten bei Schleusen und Brücken auf den staatlichen Wasserstraßen kün�ig maximal 
30 Minuten betragen.

Instandhaltung der primären Straßen-, Schienen- und Wasserstraßennetze
Die niederländische Verkehrsinfrastruktur steht, im internationalen Vergleich betrachtet, unter sehr großer 
Belastung; die Gesellscha� ist in hohem Maße von ihrem Funktionieren abhängig. Daher ist eine gute 
Bewirtscha�ung und Instandhaltung der bestehenden nationalen Verkehrsinfrastruktur eine Grund-
voraussetzung für ein solides Mobilitätssystem und eine �orierende Volkswirtscha�. Hier geht es beispiels-
weise um Wartungs-, Austausch- oder Sanierungsmaßnahmen oder die Vereinfachung von Fahrplänen und 
der Schienennetzstruktur, um so die Zuverlässigkeit der Dienstleistungen zu erhöhen. Im Bereich der staat-
lichen Wasserstraßen erhalten die wichtigsten Hinterlandverbindungen (Maßnahmen bei Schleusen und 
Brücken und für eine bessere Schi�barkeit) und die Schi�fahrtsrouten über das Ijsselmeer und das südwest-
liche Deltagebiet Priorität.

Gewährleistung der Qualität des Lebensumfelds

Ein gesundes und sicheres Lebensumfeld ist für Bürger und Unternehmen von essentieller Bedeutung. 
Für eine sichere Gesellscha� mit hoher Lebensqualität bedarf es einer hohen Umweltqualität, eines zuver-
lässigen Hochwasserschutzes, einer ausreichenden Trinkwasserversorgung sowie des Schutzes des kulturel-
len Erbes, einzigartiger natürlicher Werte und von Orten der Landesverteidigung. 

Verbesserung der Umweltqualität (Lu�, Boden, Wasser), Lärmschutz und Schutz vor Risiken für die externe Sicherheit
Um eine gute Umweltqualität gewährleisten zu können, muss die Qualität des Bodens, des Wassers und der 
Lu� mindestens den geltenden (internationalen) Normen entsprechen. Die Gesundheit der Bevölkerung 
muss vor negativen Umweltauswirkungen wie beispielsweise Lärm geschützt werden. Um zukün�ige 
Kosten und Schäden für die Gesellscha� zu vermeiden, müssen Umweltauswirkungen bei räumlichen und 
infrastrukturellen Entwicklungen berücksichtigt werden.

Raum für Hochwasserschutz, nachhaltige Trinkwasserversorgung und klimaresistente Stadtentwicklung
Dem Reich obliegt die Verantwortung für die integrierte Bewirtscha�ung des Hauptgewässersystems. 
Gemeinsam mit den Wasserverbänden ist es außerdem für den Hochwasserschutz verantwortlich. Um zu 
vermeiden, dass Verschmutzungen oder Spitzenbelastungen in einem Einzugsgebiet an anderen Stellen zu 
Problemen führen, müssen auf nationaler und internationaler Ebene Rahmenbedingungen und Normen 
für die Wasserqualität und -quantität formuliert und Bewirtscha�ungsmaßnahmen getro�en werden. 
Das Reich ergrei� Schutzmaßnahmen für die primären Hochwasserschutzanlagen und den Küstensockel, 
und stellt sicher, dass das Flusssystem über genügend Raum verfügt, um die sichere Ableitung größerer 
Wassermengen über die Rheinmündungsarme und die Maas – auch langfristig – bewältigen zu können. 
Im Rahmen des nationalen Deltaprogramms arbeiten die beteiligten Behörden unter der Federführung 
des sogenannten »Deltakommissars« gemeinsam an einem Gesamtpaket aus wassertechnischen und raum-
wirtscha�lichen Lösungen, die kurz- und langfristig Sicherheit in Bezug auf den Hochwasserschutz und 
die Trinkwasserversorgung im Zusammenhang mit räumlichen Entwicklungen bieten. 
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Raum für den Erhalt und die P�ege einzigartiger (inter-)nationaler kulturhistorischer und natürlicher Werte
Landscha�liche und kulturhistorische Werte prägen die Identität eines Gebiets. Darüber hinaus werden 
kulturelle Einrichtungen und kulturhistorisches Erbe immer wichtiger für die We�bewerbsfähigkeit der 
Niederlande. Das Reich ist weiterhin zuständig für das kulturelle und natürliche UNESCO-Welterbe (ein-
schließlich der vorläu�gen Liste), typische Stadt- und Dor�ilder, geschützte Denkmäler und das maritime 
Erbe. Die Landscha�spolitik fällt nicht länger in die Verantwortung des Reichs und wird den Provinzen 
übertragen. 

Raum für ein nationales Netzwerk von Naturgebieten für den Erhalt und die Entwicklung von Flora und Fauna
Für das langfristige Überleben und die Entwicklung von Tier- und P�anzenarten sind aus raumwirtscha�licher 
Sicht zwei Aspekte von wesentlicher Bedeutung: der Erhalt von Lebensräumen und die Möglichkeit zur 
Migration zwischen verschiedenen Lebensräumen. Das reformierte Ökologische Verbundsystem (Ecologische 
Hoofdstructuur/EHS) ist ein Provinz- und Landesgrenzen überschreitendes Netzwerk von Naturgebieten, 
in dem die erforderlichen raum-, wasser- und umweltrelevanten Bedingungen für typische Ökosysteme 
von (inter-)nationaler Bedeutung gewährleistet werden. Die Natura-2000-Gebiete (mit ihren Naturwerten 
von europäischer Bedeutung) und die zwanzig Nationalparks der Niederlande sind Bestandteil des EHS.

Raum für Militärgebiete und militärische Aktivitäten 
Das Reich trägt die Verantwortung für den Schutz und die Ausweisung von militärisch genutzten Gebieten 
(ein Flo�enstützpunkt, Kasernen, Militär�ughäfen, Übungs- und Schießplätze, Tie�ugrouten, Tie�ug-
gebiete für Helikopter, Sende- und Empfangseinrichtungen, Radarstationen sowie Munitionslager und die 
dazugehörigen Beschränkungsgebiete). Ein neues Testverfahren für Radarstörungen scha�t kün�ig mehr 
Raum für Windkra�anlagen und Hochbauten. 

Sorgfältige Abwägung und transparentes Beschlussfassungsverfahren bei der raumordnerischen Planung 
Neben den drei primären Zielvorgaben für we�bewerbsfähige, gut erreichbare, lebenswerte und sichere 
Niederlande ist das Reich für ein gutes Raumordnungssystem verantwortlich. Zur Förderung einer sorg-
fältigen Nutzung der knappen räumlichen Kapazitäten wird ein Maßnahmenkatalog für nachhaltige 
Urbanisierung eingeführt. Das bedeutet, dass zunächst geprü� wird, ob Bedarf besteht. Dann wird unter-
sucht, ob das bestehende Stadtgebiet oder die vorhandene Bebauung genutzt werden kann. Falls sich 
Neubauprojekte als notwendig erweisen, müssen in jedem Fall optimale Ausgleichsmaßnahmen 
 vorgenommen und die multimodale Erreichbarkeit gewährleistet werden. 

Der Maßnahmenkatalog für nachhaltige Stadtentwicklung umfasst die nachstehenden 
 aufeinanderfolgenden Stufen:
�. Beurteilung der Frage durch die beteiligten Behörden, ob die angestrebte Entwicklung die 

regionale, interkommunale Nachfrage nach Gewerbegebieten, Bürogebäuden, Wohnungsbau-
standorten und anderen städtischen Einrichtungen deckt. Neben der quantitativen Beurteilung 
(Größe der Flächen, Zahl der Wohnungen) muss auch eine qualitative Bewertung (etwa für 
Gewerbegebiete, in denen schwerwiegende Umweltschäden möglich sind, oder für ein 
 spezi�sches Wohnumfeld) auf regionaler Ebene erfolgen.

�. Wenn die angestrebte Entwicklung die regionale, interkommunale Nachfrage deckt, prüfen die 
beteiligten Behörden, ob die Entwicklung mi�els Umstrukturierung oder Umwandlung in einem 
bereits bebauten Gebiet realisiert werden kann.

�. Wenn eine Neustrukturierung oder Umwandlung eines bereits bebauten Gebiets keine hinreichen-
den Möglichkeiten bietet, um die regionale, interkommunale Nachfrage zu befriedigen, prüfen die 
beteiligten Behörden, ob die dann erforderlichen Maßnahmen an Standorten ergri�en werden 
können, die in ausreichendem Maße multimodal erschlossen sind oder die mit entsprechender 
Erschließung entwickelt werden können.
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Auch ein fundierter und solider Entwurf und die digitale Verfügbarkeit der relevanten raumordnerischen 
Informationen sind Bestandteil einer sorgfältigen Abwägung in der Planungsphase. Das Reich fördert den 
frühzeitigen Einsatz von Entwürfen bei der Raumplanung und sorgt für ein kohärentes System raumord-
nerischer (Basis-)Register.

Das Nationale Räumliche Verbundsystem
Das Nationale Räumliche Verbundsystem bildet die nationalen Interessen, die der Verantwortung des 
Reichs unterliegen, geographisch ab. Auf dieser Karte wird in Grundzügen dargelegt, welche Gebiete und 
Strukturen im Zusammenhang mit den nationalen Zielen in Sachen We�bewerbsfähigkeit, Erreichbarkeit, 
Lebensqualität und Sicherheit von nationalem Interesse sind. Auf diese Weise entsteht das Bild eines 
 kohärenten Verbundsystems. Um den Zusammenhang zwischen den verschiedenen nationalen Aufgaben 
darzustellen, werden in der Strukturvision für jede MIRT-Region die Aufgaben des Reichs beschrieben. 

Die Nordsee ist von enormer wirtscha�licher Bedeutung für die Schi�fahrt, die Fischerei, die 
Rohsto�gewinnung und die Energieerzeugung mi�els Windkra�anlagen. Darüber hinaus spielt sie für 
militärische Übungen der Streitkrä�e eine wichtige Rolle, und sie enthält wichtige natürliche und land-
scha�liche Werte. Auf der Abbildung ist dargestellt, welche raumordnerischen Aufgaben sich im 
Nordseegebiet stellen.
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Karte Nordsee und Nordseeküste
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Der Entwurf der Strukturvision Infrastruktur und Raumordnung wurde vom Ministerium für Infrastruktur 
und Umwelt erstellt.

Beziehung zwischen der Strukturvision Infrastruktur und Raumordnung und anderen 
Strukturvisionen des Reichs
Diese Strukturvision gibt ein Gesamtbild der Raumordnungs- und Mobilitätspolitik auf Reichsebene wieder 
und bildet einen Anknüpfungspunkt für die derzeitige und kün�ige Reichspolitik mit raumwirksamen 
Konsequenzen. Sie löst die Nota Ruimte (Raumordnerisches Leitprogramm), die Structuurvisie Randstad 
2040 (Strukturvision Randstad 2040), den MobiliteitsAanpak (Mobilitätsstrategie) und die Structuurvisie 
voor de Snelwegomgeving (Strukturvision für das Umfeld von Autobahnen) ab. Außerdem ersetzt sie die in 
den folgenden Dokumenten niedergelegten raumwirksamen Ziele und Aussagen: PKB Tweede structuur-
schema Militaire terreinen (Entwicklungsleitplan Zweites Strukturprogramm Militärgebiete), agenda 
landschap (Agenda für Landscha�), agenda Vitaal Pla�eland (Agenda für einen vitalen ländlichen Raum) 
und Pieken in de Delta (Entwicklungsschwerpunkte im Delta). 

Reichweite
Die Strukturvision betri�t das gesamte Königreich der Niederlande, sowohl das Hoheitsgebiet als auch die 
Hoheitsgewässer (Küstenmeer2, Ausschließliche Wirtscha�szone der Niederlande und Ausschließliche 
Wirtscha�szone der karibischen Niederlande3), ausgenommen sind die Inseln Aruba, Bonaire, Curaçao, 
Sint  Maarten, Sint Eustatius und Saba. 

2 Gewässer ab der Basislinie bis zur 12-Seemeilen-Grenze, in denen die Niederlande ihre Vorschri�en selbst festlegen  
können und die Rechtsprechung in ihre Befugnis fällt.

3 Jener Teil der Küstengewässer, der außerhalb des Küstenmeers liegt, in dem die Niederlande Ansprüche erheben,  
bis maximal 200 Seemeilen ab der Küste, gerechnet ab der Niedrigwasserlinie und unter Beachtung der Einschränkungen, 
die sich aus dem Völkerrecht ergeben.

Erläuterung
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Teile der Strukturvision, die die nationalen raumordnerischen Interessen gewährleisten sollen und juristi-
scher Ausgestaltung bedürfen, wurden in einer Verordnung (Amvb Ruimte) konkretisiert. Außerdem wurde 
ein Umweltbericht erstellt.

Monitoring
Das Planungsamt für das Lebensumfeld (Planbureau voor de Leefomgeving/PBL) erhält den Au�rag, in 
Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Mobilitätspolitik (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/
KiM) die Raumordnungs- und die Mobilitätspolitik alle zwei Jahre zu überprüfen mit dem Ziel, dem 
Abgeordnetenhaus über die ergri�enen Maßnahmen Bericht zu ersta�en. 

Aufsicht
Das Reich wird Bauleitpläne nicht (im Rahmen des Feststellungsverfahrens) auf eine korrekte Umsetzung 
der nationalen raumordnerischen Interessen hin überprüfen, sondern im Nachhinein mi�els system- 
oder themabezogener Untersuchungen kontrollieren, ob die Pläne den nationalen Rechtsvorschri�en 
entsprechen. 
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Zusammenfassung 
des Umweltberichts
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Aktenzeichen:  

32.  

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Keller 

Zimmer: Ce 388 

Telefon: 

0211 475-2388 

Telefax: 

0211 475-2300 

bertram.keller@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

Zahlungen an:  

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00   West LB AG  

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC:   

WELADEDD 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf  
 

Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
Dienstgebäude 
Fürstenwall 35 
40190 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
Anregungen zum Entwurf der Strukturperspektive Infr astruktur und 
Raumordnung des Königsreiches der Niederlande 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 29. Juli 2011 haben Sie mir die o. g. Planung zur 
Kenntnis gegeben und mir die Möglichkeit eröffnet, hierzu etwaige 
Anregungen oder Bedenken mitzuteilen. 

 

Zur Strukturperspektive werden die folgenden Anregungen vorgetragen: 

 

1. Bezüglich der Auswirkungen auf Natura 2000 – Gebiete ist ein 
entsprechendes Monitoring vorzusehen. 

 

2. Auf der nachgeordneten Projektebene ist Wert darauf zu legen, dass 
Verbindungsstrukturen im ökologischen Verbundsystem nicht 
dergestalt ausgedünnt werden, dass grenzüberschreitende 
Strukturen unterbrochen werden. Dies sollte auch gegenüber den 
Stellen kommuniziert werden, auf die die Zuständigkeiten übertragen 
werden. Die Sicherung und Entwicklung von Verbundstrukturen im 
grenzüberschreitenden Bereich sollte zukünftig verstärkt kooperativ 
und projektbezogen erfolgen. 

 

3. Der Entwurf sieht vor, zusätzliche Anstrengungen zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit in den Regionen u. a. im Bereich der 
Greenports zu unternehmen. In Bezug auf den Greenport Venlo 
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sollte aufgrund der großen räumlichen sowie inhaltlichen Nähe zu 
den gartenbaulichen Strukturen am Niederrhein auf deutscher Seite, 
nach einer aufeinander abgestimmten Entwicklung gestrebt und 
nach Möglichkeit Synergien genutzt werden.  

 

4. Der Entwurf sieht vor, einen guten Verkehrsfluss auf den  
Hinterlandverbindungen der Häfen anzustreben. Im Bereich der 
staatlichen Wasserstraßen sollen die wichtigen 
Hinterlandverbindungen Priorität erhalten. Dies wird grundsätzlich 
begrüßt. In diesem Zusammenhang wird jedoch gebeten, dies 
gleichermaßen auf Schienen- und Wasserstraßenverbindungen zu 
beziehen, und dies jeweils bis an die deutsche Grenze und auf allen, 
das niederländische Staatsgebiet betreffende Relationen 
einschließlich des Eisernen Rheins.  
 
Grundsätzlich sollte für alle Hauptverkehrsachsen und -beziehungen 
auch grenzüberschreitend eine hohe Qualität und auch eine 
entsprechende Darstellung in der Strukturvision vorgesehen werden.
  
Weiterhin sieht der Entwurf vor, öffentliche Verkehrsmittel besser zu 
verknüpfen bzw. auszubauen, gleichzeitig jedoch die 
Schieneninfrastruktur zu vereinfachen. Hier sollte dafür Sorge 
getragen werden, das mit einer Vereinfachung der 
Schieneninfrastruktur keine Verschlechterung oder gar Rückbau der 
grenzüberschreitenden Verkehrsbeziehungen einher geht; 
insbesondere sollte unter  Vereinfachung nicht die Stilllegung – 
speziell von Strecken im grenzüberschreitenden Verkehr verstanden 
werden. Im Gegenteil sollte grundsätzlich eine Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Schienenverkehrsverbindungen angestrebt 
werden. Hierzu könnte insbesondere auch die Wiedereröffnung 
stillgelegter Strecken gehören. 

 

Bezüglich der Darstellung Niederlande in Nordwest-Europa auf Seite 14 
weise ich darauf hin, dass auch in Düsseldorf Hochge-
schwindigkeitszüge verkehren. Eine entsprechende Kartendarstellung 
wird angeregt. 
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Grenzüberschreitende Auswirkungen sind aufgrund des eher 
programmatischen Charakters der Strukturperspektive nicht zu 
erwarten. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich diese auf der 
Projektebene ergeben könnten. 

 

 

Hinweise: 

 

a) Durch die Planungen bzw. die späteren Umsetzungen (z.B. 
Greenport und geplanter Kraftwerksstandort nahe der 
Staatsgrenze) dürfen die festgestellten bzw. in Planung befindlichen 
Trinkwasserschutzgebiete sowie die im aktuellen Regionalplan GEP 
99 dargestellten Gebiete für den Grundwasser- und 
Gewässerschutz nicht beeinträchtigt werden. 

 

b) Hinsichtlich der in der Strukturperspektive Infrastruktur und 
Raumordnung angesprochenen Energie- und Rohstoffversorgung 
verweise ich auf meine Stellungnahme zur niederländischen 
Strukturperspektive Rohrleitungen, welche auf niederländischer 
Seite Korridore ausweist, die Raum bieten für die Verlegung von 
Rohrleitungen für Erdgas, Erdölprodukte und Chemikalien. 

 

 

Ich weise außerdem darauf hin, dass sich der Regionalrat vorbehält, 
eine eigene Stellungnahme abzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Keller 

 


